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Abfallreglement der Gemeinde Böttstein 

 
Gestützt auf das Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer 
(EG Umweltrecht, EG UWR), die Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den 
Schutz von Umwelt und Gewässer (V EG UWR), das Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutz-
gesetz) und das Gemeindegesetz beschliesst die Einwohnergemeinde Böttstein 
 

   
 A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
   
 § 1 Zweck § 1  
   
Zweck 1 Dieses Reglement regelt die kommunale 

Abfallwirtschaft in der Gemeinde Bött-
stein. Es bezweckt eine verursacher- und 
umweltgerechte Abfallbewirtschaftung 
sowie einen sparsamen Umgang mit 
Ressourcen, respektive die Vermeidung 
von Abfällen. 

1 Dieses Reglement regelt die kommunale 
Abfallwirtschaft in der Gemeinde Böttstein. 
Es bezweckt eine verursacher- und um-
weltgerechte Abfallbewirtschaftung sowie 
einen sparsamen Umgang mit Ressour-
cen. 

   
 § 2 Allgemeines  
   
Allgemeines 1 Die in diesem Reglement verwendeten 

Personenbezeichnungen beziehen sich 
auf alle Geschlechter. 

2 Personenbezeichnungen in diesem Regle-
ment beziehen sich auf beide Geschlech-
ter. 

   
 § 3 Geltungsbereich § 2 
   
Geltungsbereich 1 Das Reglement richtet sich an alle Per-

sonen, die Abfälle verursachen oder in-
nehaben. 

1 Das Reglement richtet sich an alle Perso-
nen, die Abfälle verursachen oder inneha-
ben. 

   
 2 Sämtliche auf dem Gemeindegebiet an-

fallenden Siedlungsabfälle, sind nach 
den Vorschriften dieses Reglements ei-
ner Wiederverwendung, Verwertung oder 
Behandlung zuzuführen. 

2 Sämtliche auf dem Gemeindegebiet anfal-
lenden  

- Siedlungsabfälle, Abfälle aus Industrie-, 
Gewerbe-, Landwirtschafts- und Dienst-
leistungsbetrieben (Betriebe), deren Zu-
sammensetzung mit Siedlungsabfällen 
(insbesondere Kehricht) vergleichbar ist, 

- Sonderabfälle aus Haushaltungen sind 
nach den Vorschriften dieses Reglements 
einer Wiederverwendung, Verwertung 
oder Behandlung zuzuführen. 

   
 3 Alle übrigen Abfälle, insbesondere be-

triebsspezifische Abfälle, Sonderabfälle  
und kontrollpflichtige Abfälle aus Betrie-
ben, müssen vom Inhaber direkt nach 
Massgabe der eidgenössischen und kan-
tonalen Gesetzgebung entsorgt werden. 

3 Alle übrigen Abfälle, insbesondere be-
triebsspezifische Abfälle, Sonderabfälle 
und kontrollpflichtige Abfälle aus Betrie-
ben, müssen vom Inhaber direkt nach 
Massgabe der eidgenössischen und kan-
tonalen Gesetzgebung entsorgt werden. 

   
 4 Abfuhren und Sammelstellen stehen aus-

schliesslich der Bevölkerung der Ge-
meinde Böttstein zur Verfügung.   

4 Abfuhren und Sammelstellen stehen aus-
schliesslich der Bevölkerung der Ge-
meinde Böttstein zur Verfügung. 
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 § 4 Begriffe § 3 Begriffe 

   
Begriffe 1 Siedlungsabfälle sind die aus Haushal-

tungen stammenden Abfälle (siehe Ver-
ordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen VVEA). 

1 Siedlungsabfälle sind die aus Haushaltun-
gen stammenden Abfälle sowie andere 
Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung 
ungeachtet ihrer Herkunft.  
Sie bestehen aus Kehricht (brennbare, 
nicht verwertbare Abfälle), Sperrgut (Keh-
richt, der wegen seiner Abmessungen 
oder seines Gewichts nicht in zulässige 
Gebinde passt), Grünabfällen (biogene 
Abfälle, die vergärt oder kompostiert wer-
den können wie Küchen- und Gartenab-
fälle usw.) sowie Separatabfälle (Abfälle, 
die separat gesammelt werden durch Se-
paratabfuhr, Spezialsammlung, Sammel-
stelle und Handel [Altpapier, Altglas, Alt-
metall usw.]). 

   

 2 Den Siedlungsabfällen gleichgestellt sind 
Abfälle aus Betrieben, deren Zusammen-
setzung mit Siedlungsabfällen vergleich-
bar ist. 

2 Den Siedlungsabfällen gleichgestellt sind 
Abfälle aus Betrieben, deren Zusammen-
setzung mit Siedlungsabfällen vergleichbar 
ist. 

   

 3 Sonderabfälle aus Haushaltungen sind 
Sonderabfälle, die in Privathaushaltun-
gen anfallen und ausschliesslich aus Pri-
vatgebrauch und nicht aus gewerblicher 
Tätigkeit entstehen. 

3 Sonderabfälle aus Haushaltungen sind 
Sonderabfälle, die in Privathaushaltungen 
anfallen und ausschliesslich aus Privatge-
brauch und nicht aus gewerblicher Tätig-
keit entstehen. 

   

 4 Sonderabfälle und kontrollpflichtige Ab-
fälle sind Abfälle, deren umweltverträgli-
che Entsorgung auf Grund ihrer Zusam-
mensetzung einer speziellen Behandlung 
zugeführt werden müssen. Sie sind in 
der Verordnung des UVEK über Listen 
zum Verkehr mit Abfällen detailliert auf-
geführt. 

4 Sonderabfälle und kontrollpflichtige Abfälle 
sind Abfälle, deren umweltverträgliche Ent-
sorgung auf Grund ihrer Zusammenset-
zung einer speziellen Behandlung zuge-
führt werden müssen. Sie sind im Anhang 
1 der Verordnung über Listen zum Verkehr 
mit Abfällen, im Abfallverzeichnis nach Art. 
2 der eidgenössischen Verordnung über 
den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 
2005 (VeVA; SR 814.610) detailliert aufge-
führt. 

   

 § 5 Grundsätze § 4 

   
Grundsätze 1 Die Bevölkerung und die Verantwortli-

chen in den Betrieben haben beim Kauf 
und Gebrauch von Gütern darauf zu ach-
ten, dass möglichst wenig Abfälle entste-
hen und problematische Stoffe vermie-
den werden. 

1 Die Bevölkerung und die Verantwortlichen 
in den Betrieben sollen beim Kauf und Ge-
brauch von Gütern darauf achten, dass 
möglichst wenig Abfälle entstehen und 
problematische Stoffe vermieden werden. 

   

 2 Verwertbare Anteile von Abfällen sind 
nach Arten getrennt zu sammeln und 
den entsprechenden Entsorgungswegen 
gemäss Entsorgungskalender zuzufüh-
ren. 

 
 

2 Verwertbare Anteile von Abfällen sind 
nach Arten getrennt zu sammeln und den 
entsprechenden Entsorgungswegen zuzu-
führen.  
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3 aufgehoben 

 

 

 

4 aufgehoben 

 

3 Kompostier- und vergärbare Abfälle aus 
Feld, Garten und Haushalt sollen einer 
Grüngutverwertung zugeführt werden.  

 

4 Sofern möglich, sind ausgediente Geräte 
dem Handel oder dem Hersteller zurück-
zugeben. Es besteht für elektrische und 
elektronische Geräte eine Rückgabe- und 
Rücknahmepflicht (VREG). Verkaufsstel-
len müssen elektrische und elektronische 
Geräte, die sie im Sortiment führen, ge-
genüber den Konsumenten kostenlos zu-
rücknehmen und Konsumenten müssen 
sie zurückbringen 

 3 Die Gemeinde sorgt dafür, dass verwert-
bare Anteile von Siedlungsabfällen wie 
Glas, Papier, Karton, Metalle, Grünab-
fälle, Textilien sowie Altöl aus Haushal-
tungen, usw. so weit wie möglich ge-
trennt gesammelt und stofflich verwertet 
werden. 
 

4 Abfälle dürfen in keiner Form, weder zer-
kleinert noch verdünnt, in die Kanalisa-
tion geleitet werden. Es gilt ein Einlei-
tungsverbot (GSchV).  

. 

   
 5 Sonderabfälle aus Haushaltungen sind 

den Verkaufsstellen zurückzugeben, die 
Produkte dieser Art im Sortiment führen 
oder einer bezeichneten Sammelstelle 
gemäss Entsorgungskalender abzuge-
ben. Grössere Mengen an Sonderabfäl-
len (z.B. aus Wohnungs- oder Hausräu-
mungen) sind gegen Bezahlung direkt 
bei einem bewilligten Entsorgungsbetrieb 
abzugeben. 

5 Sonderabfälle aus Haushaltungen sind 
den Verkaufsstellen zurückzugeben, die 
Produkte dieser Art im Sortiment führen 
oder einer bezeichneten Sammelstelle 
(Drogerie / Apotheke) abzugeben. Grös-
sere Mengen an Sonderabfällen (z.B. aus 
Wohnungs- oder Hausräumungen) sind 
gegen Bezahlung direkt an einen bewillig-
ten Entsorgungsbetrieb abzugeben. 

   

 § 6 Information § 5 

   
Information 1 Die Gemeinde informiert die Bevölkerung 

und die Verantwortlichen in den Betrie-
ben über die Möglichkeiten, beim Kauf 
und Gebrauch von Gütern Abfälle zu ver-
meiden und über die Möglichkeiten zur 
Verwertung von Abfällen sowie über de-
ren umweltgerechte Behandlung. Zudem 
informiert sie über Massnahmen, mit de-
nen vermieden werden kann, dass Ab-
fälle weggeworfen oder liegengelassen 
werden.  

1 Die Gemeinde informiert die Bevölkerung 
und die Verantwortlichen in den Betrieben 
über die Möglichkeiten, beim Kauf und Ge-
brauch von Gütern Abfälle zu vermeiden 
und über die Möglichkeiten zur Verwertung 
von Abfällen sowie über deren umweltge-
rechte Behandlung. Die Gemeinde nimmt 
ihre Vorbildfunktion wahr und beachtet 
diese Empfehlungen selber. 

   

 2 aufgehoben 2 Verantwortliche Stelle für die Abfallwirt-
schaft ist die Gemeindekanzlei. Sie steht 
der Bevölkerung und den Betrieben für 
Fragen zur Verfügung. 
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 3 Die Gemeinde verteilt jeweils auf Jahres-

beginn an alle Haushalte und Betriebe  
einen Entsorgungskalender, in dem ins-
besondere die Abfuhrdaten, Standorte 
und Angebote der kommunalen Separat-
sammelstellen sowie die Abgabemög-
lichkeiten für weitere Abfälle sowie für 
Sonderabfälle aufgeführt sind. 

3 Die Gemeinde verteilt jeweils auf Jahres-
beginn an alle Haushalte und Betriebe ei-
nen Entsorgungskalender, in dem insbe-
sondere die Abfuhrdaten, Standorte und 
Angebote der kommunalen Separatsam-
melstellen sowie die Abgabemöglichkeiten 
für Sonderabfälle aufgeführt sind.

 

   

 4 Die Gemeinde führt eine Abfallstatistik. 
Diese gibt über Art und Menge der Ab-
fälle sowie über die Kosten der Abfallbe-
wirtschaftung Auskunft. 

4 Die Gemeinde führt eine Abfallstatistik. 
Diese gibt über Art und Menge der Abfälle 
sowie über die Kosten der Abfallbewirt-
schaftung Auskunft. 

   

 5 Die Gemeinde kann sich an den Kosten 
von Massnahmen und an besonderen 
Aktivitäten für eine ressourcen- und um-
weltschonende Abfallbewirtschaftung be-
teiligen. 

5 Die Gemeinde kann sich an den Kosten 
von Massnahmen und an besonderen Ak-
tivitäten für eine ressourcen- und umwelt-
schonende Abfallbewirtschaftung beteili-
gen. 

   
 § 7 Vollzug (Zuständigkeiten) § 6 

   
Vollzug, Zustän-
digkeiten 

1 Die Abfallbewirtschaftung steht unter 
Aufsicht und Leitung des Gemeindera-
tes. 

1 Die Abfallbewirtschaftung steht unter Auf-
sicht und Leitung des Gemeinderates. 

   

 2 Innerhalb der Gemeinde obliegt der Voll-
zug der Bauverwaltung. 

2 Die Durchführung innerhalb der Gemeinde 
obliegt der Gemeindekanzlei.  

   

 3 Der Gemeinderat ist befugt, Herkunft, 
Menge, Art und Behandlung der Abfälle 
aus Haushaltungen und Betrieben zu 
kontrollieren. Falls nötig, können Säcke 
und Behälter   
geöffnet werden. 

3 Der Gemeinderat ist befugt, Herkunft, 
Menge, Art und Behandlung der Abfälle 
aus Haushaltungen und Betrieben zu kon-
trollieren. Falls nötig, können Säcke und 
Behälter geöffnet werden. 

   

 4 Der Gemeinderat kann zur Erfüllung ein-
zelner Aufgaben aussenstehende Fach-
leute beiziehen. 

4 Der Gemeinderat kann zur Erfüllung ein-
zelner Aufgaben aussenstehende Fach-
leute beiziehen. 

   

 5 aufgehoben 5 Die Gemeinde kann zur Lösung ihrer Auf-
gaben mit anderen Gemeinden oder mit 
einem Verband zusammenarbeiten. Sie 
koordiniert nach Möglichkeit ihre Tätigkeit 
und Gebührenstruktur mit den Nachbarge-
meinden. 

   

 § 8 Benützungspflicht § 7 

   
Benützungspflicht 1 Siedlungsabfälle müssen dem Sammel-

dienst beziehungsweise den dafür be-
zeichneten Sammelstellen der Gemeinde 
übergeben werden. Davon ausgenom-
men sind: 
 
 
 

1 Siedlungsabfälle müssen dem Sammel-
dienst der Gemeinde übergeben werden. 
Davon ausgenommen ist: 
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- Abfall, der für die Wiederverwendung, 

Verwertung oder Entsorgung dem 
Hersteller oder dem Handel zurückge-
geben werden muss (z.B. ausgediente 
Elektro- und Elektronikgeräte). 

- Privates Kompostieren von Grünabfäl-
len, sofern es ohne Gefährdung von 
Gewässern oder Beeinträchtigung der 
Nachbarn erfolgt.  

- Abfall, der für die Wiederverwendung, 
Verwertung oder Entsorgung dem Her-
steller oder dem Handel zurückgegeben 
werden muss (z.B. ausgediente Gegen-
stände und Geräte). 

- Privates Kompostieren von Grünabfällen, 
sofern es ohne Gefährdung von Gewäs-
sern oder Beeinträchtigung der Nachbarn 
erfolgt. 

   
 2 Der Gemeinderat kann Betrieben für die 

Behandlung von Siedlungsabfällen die 
direkte Anlieferung an eine Kehrichtent-
sorgungsanlage oder Zuführung zu einer 
Verwertung nach Absprache mit den dort 
zuständigen Stellen gestatten oder bei 
grösseren Abfallmengen   
vorschreiben. 

2 Der Gemeinderat kann Betrieben für die 
Behandlung von Siedlungsabfällen die di-
rekte Anlieferung an eine Kehrichtentsor-
gungsanlage oder Zuführung zu einer Ver-
wertung nach Absprache mit den dort zu-
ständigen Stellen gestatten oder bei grös-
seren Abfallmengen vorschreiben.  

   
 3 Der Gemeinderat kann anordnen, dass 

Siedlungsabfälle aus Wohnungen und ih-
rer Umgebung, aus hygienischen Grün-
den entfernt werden müssen (Kehricht, 
inklusive Sperrgut).   

3 Der Gemeinderat kann anordnen, dass 
Siedlungsabfälle aus Wohnungen und ih-
rer Umgebung, welche aus hygienischen 
Gründen entfernt werden müssen (Keh-
richt, inkl. Sperrgut), sofort entsorgt wer-
den. 

   

 § 9 Mechanische Abfallbearbeitung § 8 

   
Mechanische Ab-
fallbearbeitung 

1 Das Zerkleinern oder Pressen von Abfäl-
len, insbesondere von Kehricht, ist unter-
sagt, wenn damit die zugelassenen Ge-
bindeformen erheblich schwerer werden, 
respektive die von der Gemeinde defi-
nierten maximalen Gewichte und Abmes-
sungen überschritten werden. 

1 Abfälle dürfen in keiner Form, auch nicht 
zerkleinert, in die Kanalisation geleitet wer-
den.  

   

 2 aufgehoben 2 Das Zerkleinern oder Pressen von Abfäl-
len, insbesondere von Kehricht, ist unter-
sagt, wenn damit die Abfallgebinde erheb-
lich schwerer werden. 

   

 § 10 Ablagerungsverbot § 9 Ablagerungsverbot 

   
Ablagerungsver-
bot 

1 Das Wegwerfen, Ablagern oder Zurück-
lassen von Abfällen im Freien auf öffent-
lichem und privatem Grund (z.B. Flur, 
Wald, Gewässer, Anlagen, Strassen 
oder Plätzen) ist verboten (Polizeiregle-
ment Zurzibiet). 

Das Wegwerfen, Ablagern oder Zurücklas-
sen von Abfällen im Freien auf öffentli-
chem und privatem Grund (z.B. Flur, Wald, 
Gewässer, Anlagen, Strassen oder Plät-
zen) ist verboten.  

   
 § 11 Öffentliche Abfallbehälter § 10 Öffentliche Abfallkörbe 
   
Öffentliche Abfall-
behälter 

1 Der Gemeinderat sorgt nach eigenem 
Ermessen für die Aufstellung und regel-
mässige Leerung von Abfallbehältern an 
stark besuchten Orten wie Plätzen, Aus-
sichtspunkten und in Erholungsgebieten. 

1 Der Gemeinderat sorgt nach eigenem Er-
messen für die Aufstellung und regelmäs-
sige Leerung von Abfallkörben an stark 
besuchten Orten wie Plätzen, Aussichts-
punkten und in Erholungsgebieten. 

   



 neue Regelung - 7 - bisherige Regelung 
 

   
 2 Die Abfallbehälter dienen der Aufnahme 

von Kleinabfällen (Kehricht), die unter-
wegs anfallen. Sie dürfen nicht für die 
Abgabe von grösseren Mengen an Sied-
lungsabfällen aus Haushaltungen oder 
sperrigen Gegenständen benützt wer-
den. 

2 Die Körbe dienen der Aufnahme von Klein-
abfällen (Kehricht), die unterwegs anfallen. 
Sie dürfen nicht für die Abgabe von grös-
seren Mengen an Siedlungsabfällen aus 
Haushaltungen oder sperrigen Gegenstän-
den benützt werden. 

   

 § 12 Kompostieren § 11 

   
Kompostieren 1 Die Gemeinde sorgt dafür, dass die kom-

postierbaren Abfälle, welche nicht im 
Garten, Hof oder Quartier verwertet wer-
den können, soweit wie möglich getrennt 
gesammelt und verwertet werden. 

Die Gemeinde sorgt dafür, dass die kom-
postierbaren Abfälle, welche nicht im Gar-
ten, Hof oder Quartier verwertet werden 
können, soweit wie möglich getrennt ge-
sammelt und verwertet werden. 

   
 § 13 Verbrennen § 12 
   
Verbrennen  1 Abfälle dürfen nur in speziell dafür bewil-

ligten Anlagen verbrannt werden. 

1 Abfälle dürfen nur in speziell dafür bewillig-
ten Anlagen verbrannt werden. 

   

 2 In handbeschickten Feuerungen (Herd-
feuerungen, Cheminée usw.) darf nur na-
turbelassenes oder unbehandeltes Holz 
verbrannt werden. 

2 In handbeschickten Feuerungen (Herdfeu-
erungen, Cheminée usw.) darf nur natur-
belassenes Holz verbrannt werden.  

   

 3 In Wohngebieten ist das Verbrennen von 
natürlichen Wald-, Feld- und Gartenab-
fällen im Freien verboten.   

3 In Wohngebieten ist das Verbrennen von 
natürlichen Wald-, Feld- und Gartenabfäl-
len im Freien verboten.

 

   

 4 Die Gemeinden können weitergehende 
Einschränkungen erlassen, namentlich 
wenn Angebote für die Verwertung sol-
cher Abfälle zur Verfügung stehen.   

4 Die Gemeinden können weitergehende 
Einschränkungen erlassen, namentlich 
wenn Angebote für die Verwertung solcher 
Abfälle zur Verfügung stehen.

 

   

 B. ABFUHREN  B. ABFUHREN 
   
 I GEMEINSAME BESTIMMUNGEN I Gemeinsame Bestimmungen 
   

 § 14 Organisation § 13
 

   
Organisation 1 Die Gemeinde bietet für Kehricht, Grün-

abfälle usw. regelmässig Abfuhren an. 
Der Gemeinderat beschliesst die zulässi-
gen Gebindeformen wie beispielsweise 
Säcke mit Gebührenmarken, Abfall-Con-
tainer usw. für die Abfuhr und publiziert 
diese im Entsorgungskalender. 

1 Die Gemeinde bietet für Kehricht, Grünab-
fälle usw. regelmässig Abfuhren an. Sie 
schreibt die Gebindeform (z.B. Säcke mit 
Gebührenmarken, Abfall-Container) für die 
Abfuhr vor. 
 

4 Die Häufigkeit der Abfuhren, die vorge-
schriebene Gebindeform und die Art der 
Sammlung wird im Entsorgungskalender 
publiziert. 
 

 2 Die Gemeinde kann auch für weitere Ab-
fälle Spezial-Sammlungen anbieten (z.B. 
für Papier, Metalle, Textilien und Schuhe, 
Sperrgut usw.). 

2 Sie kann auch für weitere Abfälle Spezial-
Abfuhren anbieten (z.B. für Altpapier, Alt-
metall, Textilien, Sperrgut usw.). 
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 3 aufgehoben 3 Das Einsammeln der Siedlungsabfälle er-

folgt sowohl durch das Abholen der Ge-
binde bei den Haushaltungen (Hol-Sys-
teme) als auch durch die zur Verfügungs-
stellung von Sammelcontainern auf spezi-
ell eingerichteten Sammelplätzen (Bring-
System) erfolgen (siehe Sammelstellen). 

 

   

 3 Die regelmässigen Sammlungen stehen 
ausschliesslich und nur der Gemeinde-
bevölkerung und den in der Gemeinde 
ansässigen und zur Benützung berech-
tigten Betrieben zur Verfügung. 

 

   

 4 Es ist untersagt, aus den abgestellten 
Gebindeformen Siedlungsabfälle zu ent-
nehmen. 

 

   

 § 15 Bediente Strassen § 14 Bediente Strassen 

   
Bediente Stras-
sen 

1 Abfuhren werden grundsätzlich auf allen 
öffentlichen Strassen und Plätzen durch-
geführt. 

1 Abfuhren werden grundsätzlich auf allen 
öffentlichen Strassen und Plätzen durch-
geführt. 

   

 2 Mit dem Kehrichtfahrzeug werden nicht 
bedient: 
- Sackgassen ohne ausreichende Wen-

deplätze;   
- Strassen, welche mit dem Kehricht-

fahrzeug nur schwer zu befahren sind;   
- Strassen zu abgelegenen Liegen-

schaften oder Ortsteilen, für welche 
der Gemeinderat den Abstellort ge-
mäss § 16 Abs. 2 bestimmt hat;   

- Privatstrassen mit Fahrverbot.   

2 Mit dem Kehrichtfahrzeug werden nicht 
bedient: 
- Sackgassen ohne ausreichende Wen-

deplätze; 
- Strassen, welche mit dem Kehrichtfahr-

zeug nur schwer zu befahren sind; 
- Strassen zu abgelegenen Liegenschaf-

ten oder Ortsteilen, für welche der Ge-
meinderat den Abstellort gemäss § 16 
Abs. 2 bestimmt hat; 

- Privatstrassen mit Fahrverbot. 

   

 § 16 Abfuhrdaten § 15 Abfuhrdaten 

   
Abfuhrdaten 1 Die Abfuhrdaten (Häufigkeit, Wochen-

tage und Routen) werden vom Gemein-
derat festgelegt und den Haushaltungen 
und Betrieben im Entsorgungskalender 
oder anderen Publikationsorganen mit-
geteilt. 

Die Abfuhrdaten (Häufigkeit, Wochentage 
und Routen) werden vom Gemeinderat 
festgelegt und den Haushaltungen und Be-
trieben im Entsorgungskalender oder an-
deren Publikationsorganen mitgeteilt. 

   
 § 17 Bereitstellung § 16 
   
Bereitstellung 1 Das Abfuhrgut ist gut sicht- und greifbar 

bereitzustellen, so dass Verkehrsbehin-
derungen und Verletzungsgefahren ver-
mieden werden. 

1 Das Abfuhrgut ist gut sicht- und greifbar 
bereitzustellen, so dass Verkehrsbehinde-
rungen und Verletzungsgefahren vermie-
den werden. 

   

 2 Für Abfall-Container und bei einer grös-
seren Anzahl von Kehrichtsäcken kann 
der Gemeinderat einen speziellen Ab-
stellort bestimmen. Dasselbe gilt für ab-
gelegene oder schwer zugängliche Lie-
genschaften oder Ortsteile (§ 15 Abs. 2). 

2 Für Abfall-Container und bei einer grösse-
ren Anzahl von Kehrichtsäcken kann der 
Gemeinderat einen speziellen Abstellort 
bestimmen. Dasselbe gilt für abgelegene 
oder schwer zugängliche Liegenschaften 
oder Ortsteile (nach § 14 Abs. 2). 
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 3 Sind die zugelassenen Gebindeformen 

defekt, nicht weisungsgemäss bereitge-
stellt oder ist der Zugang zu ihnen behin-
dert, kann die Übernahme verweigert 
werden. 

. 

   

 4 Die abzuführenden Siedlungsabfälle dür-
fen erst am Abfuhrtag bereitgestellt wer-
den. 

 

5 Es ist untersagt, Abfälle, die nicht ge-
sammelt werden, auf öffentlichem Grund 
zu deponieren. 

3 Die abzuführenden Siedlungsabfälle dür-
fen erst am Abfuhrtag bereitgestellt wer-
den 

   
 II Kehrichtabfuhr II Kehrichtabfuhr 
   

 § 18 Umfang § 17 

   
Umfang 1 Der Kehrichtabfuhr sind nur brennbare 

Abfälle gemäss Entsorgungskalender zu 
übergeben. 

 

1 Der Kehrichtabfuhr sind folgende brennba-
ren Abfälle zu übergeben: 
- Kehricht inkl. Kleinsperrgut; 

- dem Kehricht entsprechende Abfälle 
aus Betrieben. 

 2 Von der Kehrichtabfuhr ausgeschlossen 
sind:  
- Abfälle, für welche Separatsammlun-

gen bestehen;  
- ausgediente Gegenstände und Ge-

räte, welche dem Handel zurückgege-
ben werden müssen; 

- Abfälle aus Betrieben, soweit sie nicht 
dem Kehricht gleichgestellt sind; 

- explosive und andere gefährliche Ab-
fälle, welche das Abfuhrpersonal ge-
fährden und in den Behandlungsanla-
gen Schäden oder weitergehende 
Umweltbelastungen bewirken könn-
ten;  

- Sonderabfälle und andere kontroll-
pflichtige Abfälle. 

2 Von der Kehrichtabfuhr ausgeschlossen 
sind: 
- Abfälle, für welche Separatabfuhren 

oder Sammelstellen bestehen; 

- ausgediente Gegenstände und Geräte, 
welche dem Handel zurückgegeben 
werden müssen; 

- Sonderabfälle aus Haushaltungen; 

- Abfälle aus Betrieben, soweit sie nicht 
dem Kehricht gleichgestellt sind; 

- explosive und andere gefährliche Ab-
fälle, welche das Abfuhrpersonal ge-
fährden und in den Behandlungsanla-
gen Schäden oder weitergehende Um-
weltbelastungen bewirken könnten; 

- Sonderabfälle und kontrollpflichtige Ab-
fälle. 

 § 19 Bereitstellungsart § 18 Bereitstellungsart 

   
Bereitstellungsart 1 Die Abfälle sind in den offiziell zugelas-

senen Gebindeformen der Gemeinde be-
reitzustellen. Die maximalen Abmessun-
gen und Gewichte werden vom Gemein-
derat festgelegt und sind dem Entsor-
gungskalender der Gemeinde zu entneh-
men. 

1 Die Abfälle sind in den offiziell zugelasse-
nen Gebindeformen (Säcke mit Gebühren-
marken, Abfall-Container) der Gemeinde 
bereitzustellen.  
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 2 Kleinsperrgut ist in fest verschnürten 

Bündeln oder Schachteln, versehen mit 
der Anzahl notwendiger Gebührenmar-
ken, mit dem Kehricht zusammen bereit-
zustellen. Die maximalen Abmessungen 
und Gewichte sind dem Entsorgungska-
lender der Gemeinde zu entnehmen.   

2 Sperrgut ist in fest verschnürten Bündeln 
oder Schachteln, versehen mit den ent-
sprechenden Gebührenmarken, mit dem 
Kehricht zusammen bereitzustellen. 

   

 3 Bei Gebäuden oder zusammengehören-
den Gebäudegruppen mit mehr als 6 4 
Wohnungen können von der Gemeinde 
Abfall-Container verlangt werden. Die 
Abfälle sind in Kehrichtsäcken abzupa-
cken, mit den entsprechenden Gebüh-
renmarken zu versehen und in den Ab-
fall-Containern zu deponieren.   

3 Bei Gebäuden oder zusammengehören-
den Gebäudegruppen mit mehr als 6 Woh-
nungen können von der Gemeinde Abfall-
Container verlangt werden. Die Abfälle 
sind in Kehrichtsäcken abzupacken, mit 
den entsprechenden Gebührenmarken zu 
versehen und in den Abfall-Containern zu 
deponieren. 

   

 4 Betriebe mit grösseren Abfallmengen 
sind verpflichtet, die Abfälle in offiziell zu-
gelassenen Abfall-Containern versehen 
mit einer Plombe bereitzustellen. 

4 Betriebe mit grösserem Abfallmengen sind 
verpflichtet, die Abfälle in offiziell zugelas-
senen Abfall-Containern versehen mit ei-
ner Plombe bereitzustellen. 

   

 5 Presswürfel sind nicht zugelassen. 
 5 Presswürfel sind nicht zugelassen. 

   
 III Sperrgutabfuhr III Sperrgutabfuhr 
   

 § 20 Umfang § 19 

   
Umfang 1 Als Sperrgut gelten brennbare Materia-

lien, sofern sie nicht den Sammelstellen 
oder einer privaten Wiederverwendung 
(z.B. Brockenstuben) zugeführt und nicht 
auf das zulässige Mass von Kleinsperr-
gut verkleinert werden können. Die maxi-
malen Abmessungen, Gewichte und not-
wendigen Gebührenmarken werden vom 
Gemeinderat festgelegt und sind dem 
Entsorgungskalender der Gemeinde zu 
entnehmen. 

1 Als Sperrgut gelten brennbare Materialien, 
sofern sie nicht den Sammelstellen oder 
privaten Abnehmern (z.B. Brockenstuben) 
zugeführt werden können. 

 
 
2 Die Höchstmasse und das zulässige Ge-

wicht sind im Entsorgungskalender veröf-
fentlicht. 

   

 § 21 Bereitstellungsart § 20 Bereitstellungsart 

   
Bereitstellungsart 1 Jedes Stück bzw. Bündel ist mit den ent-

sprechenden Gebührenmarken zu verse-
hen. 

1 Jedes Stück bzw. Bündel ist mit den ent-
sprechenden Gebührenmarken zu verse-
hen. 

   
 IV GRÜNABFUHR IV GRÜNABFUHR 
    
 § 22 Umfang § 21 
   
Umfang 1 Zur Grüngutverwertung geeignete Ab-

fälle sind, soweit sie nicht am Ort ihres 
Entstehens kompostiert werden, der 
Grünabfuhr  mitzugeben. 

1 Zur Grüngutverwertung geeignete Haus-, 
Garten- und Gewerbeabfälle sind, soweit 
sie nicht am Ort ihres Entstehens kompos-
tiert werden können, der Grünabfuhr mit-
zugeben.  
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 2 Zugelassene Abfälle werden vom Ge-

meinderat festgelegt und sind dem Ent-
sorgungskalender der Gemeinde zu ent-
nehmen.  

 

   
 § 23 Bereitstellungsart § 22 Bereitstellungsart 
   
Bereitstellungsart 1 Die Abfälle sind in den offiziell zugelas-

senen Gebindeformen der Gemeinde be-
reitzustellen.  Die maximalen Abmessun-
gen, Gewichte und Gebindeformen wer-
den vom Gemeinderat festgelegt und 
sind dem Entsorgungskalender der Ge-
meinde zu entnehmen. 

1 Bündel, Behälter oder Abfall-Container 
müssen mit den entsprechenden Gebüh-
renmarken versehen sein. 

   
 2 Die zugelassenen Gebindeformen (Ast-

bündel, Behälter oder Grüngut-Contai-
ner) müssen mit den entsprechenden 
Gebührenmarken, Vignette oder Chip 
versehen sein.   

 

   
 3 Für die Bereitstellung in Normcontainern 

im Unter- und/oder Halbunterflursystem 
in Mehr- oder Einfamilienhäusern sowie 
Gewerbebetrieben, sind die technischen 
Spezifikationen (Aufnahme- und Entlee-
rungssystem) bei der Gemeinde nachzu-
fragen. 

 

   
 4 Die Gemeinde kann einen Häckseldienst 

für Astmaterial anbieten. 
 

   
 V WEITERE SPEZIALABFUHREN V WEITERE SPEZIALABFUHREN 
   
 § 24 Umfang § 23 
   
Umfang 1 Nach Bedarf werden für Papier- und Kar-

ton Spezialsammlungen durchgeführt. 
1 Nach Bedarf werden Spezialabfuhren, bei-

spielsweise für Altmetall, Altpapier, Texti-
lien usw. durchgeführt. 

   
 C. SAMMELSTELLEN C. SAMMELSTELLEN 
    
 I KOMMUNALE SAMMELSTELLEN I KOMMUNALE SAMMELSTELLEN 
   
 § 25 Angebot § 24 Angebot 
   
Angebot  1 Die Gemeinde bietet für verschiedene 

Abfälle (wie Glas, Papier, Karton, Metalle 
und Textilien, usw.) definierte Sammel-
stellen an. Das Angebot wird vom Ge-
meinderat festgelegt. Er informiert dar-
über im Entsorgungskalender oder auf 
der Homepage der Gemeinde. 

1 Für folgende Abfallarten sind Sammelstel-
len vorhanden: 
- Altglas 
- Altpapier, Karton 
- Altmetall (Eisenschrott) 
- Weissblech (Büchsen) 
- Aluminium 
- Altöle (Mineral- und Speiseöle) 
- Textilien  
- Batterien  
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- Styropor / EPS (expandiertes Polysty-

rol) 
- PET  
- Kaffee-Kapseln 
-    Steine und inerte Bauabfälle 

   

 2 Der Gemeinderat kann nach den neues-
ten ökologischen und ökonomischen Er-
kenntnissen das Angebot bei den Sam-
melstellen ergänzen oder reduzieren. 

2 Der Gemeinderat kann nach den neuesten 
ökologischen und ökonomischen Erkennt-
nissen das Angebot bei den Sammelstel-
len durch weitere Abfallarten ergänzen 
oder reduzieren. 

   

 3 Abfälle aus Betrieben werden nur im Um-
fang  (Menge) entsprechender Abfälle 
aus den Haushaltungen angenommen.   

3 Abfälle aus Betrieben werden nur im Um-
fang (Menge) entsprechender Abfälle aus 
den Haushaltungen angenommen. 

   

 § 26 Betrieb § 25 Betrieb 

   
Betrieb 1 Der Unterhalt der Sammelstellen obliegt 

der Gemeinde. 

1 Der Unterhalt der Sammelstellen obliegt 
der Gemeinde. 

   

 2 Die Öffnungs- und Benützungszeiten 
werden vom Gemeinderat verbindlich 
festgelegt und im Entsorgungskalender 
und auf der Homepage der Gemeinde 
bekanntgegeben. 

2 Die Öffnungszeiten werden vom Gemein-
derat verbindlich festgelegt und im Entsor-
gungskalender oder in anderen Publikati-
onsorganen bekanntgegeben. 

   

 3 Die Abfälle sind entsprechend den Anga-
ben bei der Sammelstelle abzugeben. 

3 Die Abfälle sind entsprechend den Anga-
ben bei der Sammelstelle abzugeben.  

   

 II ÜBRIGE SAMMELSTELLEN II ÜBRIGE SAMMELSTELLEN 
   
 § 27 § 26  

   
Sammelstellen für 
Elektrische und 
elektronische Ge-
räte 

1 aufgehoben 1 Elektrische und elektronische Geräte (inkl. 
Entladungs- und Energiesparlampen so-
wie ganze Leuchten) müssen dem Handel 
(Verkaufsstelle) oder einer Entsorgungs-
unternehmung zurückgeben werden. Zu-
lässig ist auch die Rückgabe an eine öf-
fentliche Sammlung oder Sammelstelle für 
entsprechende Geräte (gemäss Art. 3 
VREG). 

   

 2 aufgehoben 2 Verkaufsstellen müssen Geräte der Art, 
die sie im Sortiment führen, von den End-
verbrauchern kostenlos zurücknehmen 
(gemäss Art. 4 VREG).  

   

 § 28 § 27 

   
Sammelstellen für 
Batterien 

1 aufgehoben Batterien und Akkumulatoren können je-
nen Verkaufsstellen zurückgegeben wer-
den, die solche Produkte im Sortiment ha-
ben. Die Rückgabe ist kostenlos (nach An-
hang 2.15 ChemRRV). 
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 § 27 § 28 Tierkörper 
   
Sammelstellen für 
Tierkörper 

1 Tierkadaver, Schlachtabfälle und die üb-
rigen als Tierkörper im Sinne der eidge-
nössischen und kantonalen Tierseuchen-
gesetzgebung geltenden Abfälle sind der 
entsprechenden Tiersammelstelle ge-
mäss Entsorgungskalender abzuliefern. 

1 Tierkadaver, Schlachtabfälle und die übri-
gen als Tierkörper im Sinne der eidgenös-
sischen und kantonalen Tierseuchenge-
setzgebung geltenden Abfälle sind der 
entsprechenden Tiersammelstelle gemäss 
Entsorgungskalender abzuliefern. 

   
 § 28 Bauabfälle § 29 Bauabfälle 
   
Sammelstellen für 
Bauabfälle 

1 Bei der kommunalen Sammelstelle wird 
von der Gemeinde eine Mulde zur Verfü-
gung gestellt, welche für Kleinmengen 
von Steinen, Geschirr, Keramik, Ziegel-
steinen oder Betonbruchstücken vorge-
sehen ist. 

1 Bei der kommunalen Sammelstelle wird 
von der Gemeinde eine Mulde zur Verfü-
gung gestellt, welche für Kleinmengen von 
Steinen, Geschirr, Keramik, Ziegelsteinen 
oder Betonbruchstücken vorgesehen ist. 

   

 2 Kleinmengen von brennbaren Bauabfäl-
len sind der Kehrichtabfuhr mitzugeben. 

2 Kleinmengen von brennbaren Bauabfällen 
sind der Kehrichtabfuhr mitzugeben. 

   

 3 Grössere Mengen von Bauabfällen sind 
nach Massgabe der eidgenössischen 
und kantonalen Gesetzgebung zu be-
handeln. Die Kosten dafür gehen zu Las-
ten des Bauherrn bzw. des Betriebes. 

3 Grössere Mengen von Bauabfällen1 sind 
nach Massgabe der eidgenössischen und 
kantonalen Gesetzgebung zu behandeln. 
Die Kosten dafür gehen zu Lasten des 
Bauherrn bzw. des Betriebes. 

   

 § 29 Sonderabfälle § 30 Sonderabfälle2 

   
Sammelstellen für 
Sonderabfälle 

1 Sonderabfälle aus Haushaltungen wie 
Farben- und Lackreste, Lösungs- und 
Reinigungsmittel, Säuren, Laugen und 
weitere Chemikalien, Pflanzen- und 
Holzschutzmittel, Altmedikamente, Ther-
mometer usw. müssen den Verkaufsstel-
len zurückgegeben werden, die Produkte 
dieser Art im Sortiment führen oder einer 
bezeichneten Sammelstelle (Drogerie / 
Apotheke) abgegeben werden (Klein-
mengen werden kostenlos zurückgenom-
men).   

1 Sonderabfälle aus Haushaltungen wie Far-
ben- und Lackreste, Lösungs- und Reini-
gungsmittel, Säuren, Laugen und weitere 
Chemikalien, Pflanzen- und Holzschutz-
mittel, Altmedikamente, Thermometer usw. 
müssen den Verkaufsstellen zurückgege-
ben werden, die Produkte dieser Art im 
Sortiment führen oder einer bezeichneten 
Sammelstelle (Drogerie / Apotheke) abge-
geben werden (Kleinmengen werden kos-
tenlos zurückgenommen). 

   

 2 Sonderabfälle aus Haushaltungen kön-
nen gegen Bezahlung einem bewilligten 
Entsorgungsbetrieb abgegeben werden. 
Dies gilt insbesondere für grössere Men-
gen an Sonderabfällen (z.B. aus Woh-
nungs- oder Hausräumungen). 

2 Sonderabfälle aus Haushaltungen können 
gegen Bezahlung einem bewilligten Ent-
sorgungsbetrieb abgegeben werden. Dies 
gilt insbesondere für grössere Mengen an 
Sonderabfällen (z.B. aus Wohnungs- oder 
Hausräumungen). 

   

 3 Sonderabfälle aus Betrieben müssen an 
einen bewilligten Entsorgungsbetrieb 
weitergeleitet werden.  

3 Sonderabfälle aus Betrieben müssen an 
einen bewilligten Entsorgungsbetrieb wei-
tergeleitet werden.  
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 D. FINANZIERUNG D. FINANZIERUNG 
   

 § 30 Verursacherprinzip und kostendeckende Gebühren  § 31  

   

Verursacherprin-
zip und kostende-
ckende Gebühren 

1 Die Finanzierung der gesamten Abfallbe-
wirtschaftung erfolgt kostendeckend 
nach dem Verursacherprinzip. Die Ein-
nahmen decken die Kosten für Bau, Be-
trieb, Unterhalt, Verzinsung und Ab-
schreibung der gemeindeeigenen Abfall-
anlagen (z.B. Sammelstellen) sowie die   
übrigen Kosten der Abfallbewirtschaftung 
(z.B. Transport, Entsorgung, Information, 
Eigenleistungen) zu 100%.   

1 Die Finanzierung der gesamten Abfallbe-
wirtschaftung erfolgt kostendeckend nach 
dem Verursacherprinzip. Die Einnahmen 
decken die Kosten für Bau, Betrieb, Unter-
halt, Verzinsung und Abschreibung der ge-
meindeeigenen Abfallanlagen (z.B. Sam-
melstellen) sowie die übrigen Kosten der 
Abfallbewirtschaftung (z.B. Transport, Ent-
sorgung, Information, Eigenleistungen) zu 
100%. 

   

 2 Sämtliche Kosten für die Bereitstellung 
der Abfälle wie etwa die Anschaffung von 
Abfall-Containern, offiziell zugelassenen 
Abfallsäcken usw. sind von den Benüt-
zern zu tragen. Sämtliche Kosten für be-
sondere Arten der Abfallentsorgung wie 
eigene Kompostierung, Direktlieferungen 
in Entsorgungsanlagen usw. tragen die 
Abfallinhaber.   

2 Sämtliche Kosten für die Bereitstellung der 
Abfälle wie etwa die Anschaffung von Ab-
fall-Containern, Kehrichtsäcken usw. sind 
von den Benützern zu tragen. Sämtliche 
Kosten für besondere Arten der Abfallent-
sorgung wie eigene Kompostierung, Di-
rektlieferungen in Entsorgungsanlagen 
usw. tragen die Abfallinhaber. 

   

 § 31 Gebühren § 32 Gebühren 

   
Gebühren 1 Die Benützung von Kehricht-, Grün- und 

Sperrgutabfuhr ist gebührenpflichtig. Für 
Spezialabfuhren und die Abgabe von be-
stimmten Abfällen bei Sammelstellen 
können Gebühren verlangt werden.   

1 Die Benützung von Kehricht-, Grün- und 
Sperrgutabfuhr ist gebührenpflichtig. Für 
Spezialabfuhren und die Abgabe von be-
stimmten Abfällen bei Sammelstellen 
können Gebühren verlangt werden. 

   

 2 Für Sonderabfälle aus Haushaltungen, 
die einer vom Kanton bezeichneten Sam-
melstelle (Drogerie oder Apotheke) im 
Kanton Aargau zugeführt werden, be-
steht eine Vereinbarung zwischen dem 
Kanton und der Gemeinde. Die Finanzie-
rung wird mit einem ‘Pro Kopf’-Beitrag   
verrechnet.   

2 Für Sonderabfälle aus Haushaltungen, 
die einer vom Kanton bezeichneten Sam-
melstelle (Drogerie oder Apotheke) im 
Kanton Aargau zugeführt werden, be-
steht eine Vereinbarung zwischen dem 
Kanton und der Gemeinde. Die Finanzie-
rung wird mit einem Pro Kopf- Beitrag 
verrechnet. 

   

 3 Der Gemeinderat ist ermächtigt, die Ge-
bühren den veränderten Abfallbewirt-
schaftungskosten (unter Wahrung der 
Tarifstruktur) so anzupassen, dass die 
Eigenwirtschaftlichkeit des Betriebes ge-
währleistet ist. Der Gemeinderat hat über 
die Gebührenanpassung einen Bericht 
zu publizieren, welcher die Veränderung 
der Kostenlage kurz erläutert.   

3 Der Gemeinderat ist ermächtigt, die Ge-
bühren den veränderten Abfallbewirt-
schaftungskosten (unter Wahrung der 
Tarifstruktur) so anzupassen, dass die 
Eigenwirtschaftlichkeit des Betriebes ge-
währleistet ist. Der Gemeinderat hat über 
die Gebührenanpassung einen Bericht, 
welcher die Veränderung der Kostenlage 
kurz erläutert, zu publizieren. 
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 § 32 Bemessungsgrundlage § 33 

   

Bemessungs-
grundlage 

1 Bei der Kehrichtabfuhr können die Ge-
bühren pro Sack oder Abfall-Container, 
bei der Grünabfuhr pro Gebinde und bei 
der Sperrgutabfuhr pro Stück erhoben 
werden. Bei der Grünabfuhr kann eine an 
die Gebindegrösse angepasste Jahres-
pauschale erhoben werden. 

1 Bei der Kehrichtabfuhr werden die Ge-
bühren pro Sack oder Abfall-Container, 
bei der Grünabfuhr pro Gebinde und bei 
der Sperrgutabfuhr pro Stück erhoben. 

   
 2 Die Ansätze ergeben sich aus dem Ge-

bührentarif  gemäss Gebührenreglement. 
 

2 Die Ansätze ergeben sich aus dem Ge-
bührentarif gemäss Gebührenreglement. 

   
 § 33 Gebührenbezug § 34 Gebührenbezug 

   

Gebührenbezug 1 Der Gebührenbezug erfolgt mittels Ge-
bührenmarken bei den von der Ge-
meinde bezeichneten Verkaufsstellen. 

1 Der Gebührenbezug erfolgt mittels Ge-
bührenmarken und Plomben bei den von 
der Gemeinde bezeichneten Verkaufs-
stellen. 

   
 § 34 Abfallrechnung § 35 Abfallrechnung 
   
Abfallrechnung 1 Die Gemeinde führt den Bereich der Ab-

fallbewirtschaftung als Eigenwirtschafts-
betrieb nach den Vorschriften über den 
Finanzhaushalt der Gemeinden.   

1 Die Gemeinde führt den Bereich der Ab-
fallbewirtschaftung als Eigenwirtschafts-
betrieb nach den Vorschriften über den 
Finanzhaushalt der Gemeinden. 

   
 E. Schlussbestimmungen E. Schlussbestimmungen 
   

 § 35 Rechtsschutz § 36 
   
Rechtsschutz 1 Verfügungen und Entscheide des Ge-

meinderates können innert 30 Tagen 
nach Erhalt mit Verwaltungsbeschwerde 
beim Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt des Kantons Aargau angefoch-
ten werden.   

1 Verfügungen und Entscheide des Ge-
meinderates können innert 30 Tagen 
nach Erhalt mit Verwaltungsbeschwerde 
beim Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt angefochten werden. 

   
 § 36 Vollstreckung § 37 Vollstreckung 
   
Vollstreckung 1 Für die Vollstreckung gelten die Bestim-

mungen des Verwaltungsrechtspflegege-
setzes (VRPG). 

1 Für die Vollstreckung gelten die Bestim-
mungen des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege vom 4. Dezember 
2007. 

   
 § 37 Strafbestimmungen § 38 Strafbestimmungen 
   
Strafbestimmun-
gen 

1 Der Gemeinderat kann Bussen im An-
wendungsbereich dieses Reglements bis 
2'000 Franken durch Strafbefehl aus-
sprechen (gemäss EG UWR). 

1 Der Gemeinderat kann Bussen im An-
wendungsbereich dieses Reglements bis 
2'000 Franken durch Strafbefehl aus-
sprechen (nach § 39 EG UWR). 

   
 2 Kommt eine Busse über Fr. 2'000.00 in 

Frage, erstattet die Behörde Strafanzeige 
bei den zuständigen Strafverfolgungsbe-
hörden. 

2 Kommt eine Busse über 2'000 Franken 
in Frage, erstattet die Behörde Strafan-
zeige beim Bezirksamt. 
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 3 Vorbehalten bleibt die Anwendung kanto-

naler und eidgenössischer Strafbestim-
mungen, insbesondere des USG und des 
EG UWR über den Vollzug des Umwelt-
schutzrechtes. 

3 Vorbehalten bleibt die Anwendung kanto-
naler und eidgenössischer Strafbestim-
mungen, insbesondere des USG und 
des EG UWR über den Vollzug des Um-
weltschutzrechtes. 

   

 § 38 Inkrafttreten § 39  

   

Inkrafttreten 1 Dieses Reglement tritt nach Rechtskraft 
des Gemeindeversammlungsbeschlus-
ses auf den 1. Januar 2026 in Kraft. 

1 Dieses Reglement tritt nach der Rechts-
kraft des Gemeindeversammlungsbe-
schlusses auf den 1.1.2013 in Kraft. 

   
 2 Auf diesen Zeitpunkt ist das Abfallregle-

ment der Gemeinde Böttstein vom 21. 
November 2012 mit den jeweiligen Ge-
bührentarifen aufgehoben. 

 

2 Auf diesen Zeitpunkt wird das bisherige 
Abfallreglement vom 1. April 1992 mits-
amt seinen Gebührentarifen aufgehoben. 

 
 
 
GEMEINDERAT BÖTTSTEIN 
 
 
 
 
Patrick Gosteli Manuel Gangel  
Gemeindeammann Gemeindeschreiber 
 
 
Von der Einwohnergemeindeversammlung am 19. November 2025 genehmigt. 


